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DieObdachlosenfürsorgeder GemeindeWien .Es liegt imWesenderGrosstadt ,
Obdachlosezu haben ,und es ist daher nicht verwunderlich ,dass auch Wienstän¬

dig eine gewisseZahlvonobdachlosenMenschenaufweist .Darauserwächstder
Gemeindeauchdie Pflicht ,für die Obdachlosenentsprechendzusorgen .Eine
derartige Fürsorgmmassnahmeist die UnterhaltungvonObdachlosenheimen. So

Ende des Jahres 1200hatte die StadtWienin ihremObdachlosenheimimJahre1913zunächst7olund/
Betten ,hauptsächlichHolzpritschen,für dieUnterbringungvonObdachlosenzur
Verfügung .DieJahresausgabenfür das Obdachlosenheimbetrugenrund90. 000
Kronen .Bemerkenswertist ,dass damals die Obdachlosen nur wenige Nächteim

Asylbleibendurften .EinelängereUnterbringungwarausgeschlossen . Seit1924
wird das Obdachlosenheimder Gemeindesystematisch ausgestaltet .Indiesem

Jahr wurdedie Bettenanzahlnicht nur auf 1626erhöht ,sondernes wurdenauch
die HolzpritschenausgewechseltunddurchreinlicheDrahtgitterbettenersetzt .
DieAusgabenfür die Anstaltbeliefensich damalsauf 630 . 000Schilling .Eine
bedeutendeAusgestaltungdesHeimeswurdeimVorjahrdurchgeführt ,indemun¬
ter anderemdieBettenanzahlauf3020erhöhtwurde .DieAusgabenmachtenim
Verjahrgegenüber90. 000KronenimJahre1913rund1,000. 000Schillingaus.
DieBettenvermehrungkommtnaturgemässin einer höherenNächtigungsziffer
zumAusdruck.WährendnämlichimJahre1913insgesamt119. 000Nächtigungen
gezählt wurden ,wies das Vorjahr 658 . 000auf .Diese Steigerung derFrequenz
ist,wasbesondersbetontwerdenmuss ,nicht daraufzurückzuführen,dassdie
ZahlderObdachlosensostarkgestiegen ,sonderndassimLaufederJahredie
seinerzeitige Beschränkungder Nächtigungsdauervollständig aufgehobenworder
ist . Währendfrüher ,wieschonerwähnt ,dieObdachlosennurwenigeNächteim
Asylbleibendurften ,sindaugenblicklichetwa25Prozentder Obdachlosenbis
zu 50 Nächten ,26 Prozent bis zu 100 Nächten,22 Prozent bis zu 200Nächten

und27Prozentüber200NächteimHeim.AusserdemQuartiererhaltendiePfleg
lingedesObdachlosenheimesvonderGemeindenocheinFrühstückundeineAber
suppe samt zugehöriger Brotration .Diese Ausspeisung wird auch im heurigenSom

mermitderBeschränkungfortgesetzt ,dassdieAsylistendasFrühstückunddie
Abendsuppenur30Tageerhalten ,währenddie Dauerder AusspeisungimWinter
unbeschränktist .

2116 - . - - - - - - . -


	[Seite]

